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Gebührenordnung & Finanzen

Können wir einem Kassenpatienten die Kosten 
für die Nutzung von Nickel-Titan-Feilen privat in 
Rechnung stellen?

Die Kosten für nur einmal verwendbare Nickel-
Titan-Instrumente zur Wurzelkanalaufbereitung 
sind zwar laut GOZ gesondert berechnungsfähig, 
aber nur dann, wenn auch die Wurzelkanalauf-
bereitung nach Geb.-Nr. 2410 privat zur Berech-
nung gelangt. Dies ist bei gesetzlich versicherten 
Patienten nur dann der Fall, wenn die Wurzel-
behandlung eines Zahnes nach den Richtlinien 
für die vertragszahnärztliche Versorgung nicht zu 
Lasten der GKV durchführbar ist, oder nachdem 
der Patient schriftlich erklärt hat, dass er trotz 
seines Anspruches auf Kassenleistungen die 
komplette endodontische Behandlung als Privat-

leistung in Anspruch nehmen will (s. § 8 Abs. 7 
BMV-Z, Loslösung aus dem Kassenvertrag).
Neben Endo-Leistungen, die gegenüber der GKV 
abgerechnet werden, insbesondere die Bema-
Nr. 32 (WK), dürfen dem Kassenpatienten kei-
ne privaten Materialkosten berechnet werden. 
Zusätzlich privat berechenbare Leistungen wie 
z. B. die elektrometrische Längenbestimmung  
eines Wurzelkanals nach Geb.-Nr. 2400 GOZ 
oder die zusätzliche Anwendung elektrophysika-
lisch-chemischer Methode nach Geb.-Nr. 2420 
GOZ gestatten nicht die Berechnung von dabei 
verwendeten Instrumenten oder Materialien, so-
dass auch hier nicht die Kosten für Nickel-Titan-
Feilen geltend gemacht werden können.

Susanne Wandrey

Wir beantworten gern  
auch Ihre GOZ-Frage: 
Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248
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GOZ-Frage des Monats

Materialkosten für Nickel-Titan-Feilen

Zwischen inländischen Unternehmern 

Elektronische Rechnung wird Pflicht

Nach einer gesetzlichen Neuregelung wird ab 
dem 01.01.2025 die elektronische Rechnung 

bei Umsätzen zwischen inländischen Unterneh-
mern eingeführt. 

E-Rechnungen müssen über  
E-Mail-Adresse empfangbar sein.
Von dieser Regelung können auch Zahnarzt-
praxen betroffen werden, wenn sie zum Beispiel 
von einem Zahntechniker Rechnungen gestellt 
bekommen. Daher müssen Zahnarztpraxen die-
sen Unternehmen ermöglichen, elektronische 
Rechnungen über eine E-Mail-Adresse zuzu-
stellen. 

Eine herkömmliche PDF-Rechnung  
ist keine E-Rechnung.
Eine Rechnung im PDF-Format gilt ab dem 
01.01.2025 nicht mehr als elektronische Rech-
nung im gesetzlichen Sinne und genügt nicht 
den neuen Anforderungen. Bei der E-Rechnung 
handelt es sich um einen strukturierten Daten-
satz, der dem europäischen Rechnungsstandard 
nach EN 16931 entspricht. 

Wenn eine Zahnarztpraxis Rechnungen an inlän-
dische Unternehmen ausstellt, muss spätestens 
ab dem 01.01.2027 die Umsetzung der elektro-
nischen Rechnungen erfolgen.

Rechnungen an Patienten  
sind weiter in Papierform möglich.
Rechnungen an Patienten fallen nicht unter die 
neue Formvorgabe, sodass der Versand einer 
elektronischen Rechnung nicht erforderlich ist.

To dos
 X Prüfen Sie die Empfangsmöglichkeit von  
E-Rechnungen auf einer praxiseigenen  
E-Mail-Adresse.

 X Überprüfen Sie, ob Ihre Buchhaltungssoft-
ware den neuen Anforderungen entspricht. 

 X Klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob Hand-
lungsbedarf in Ihrer Praxis besteht, insbeson-
dere, wenn Ihre Praxis eigene Rechnungen 
an inländische Unternehmen stellt. 

 X Informieren Sie Ihre mit der Praxisverwaltung 
betrauten Mitarbeitenden. 

ZÄK Berlin


